
457 Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß

Kampf gegen Imperialismus und 
Militarismus. Die Niederlage der 
N. war das Ergebnis des Verrats 
der rechten Führer der SPD, der 
USPD und der Gewerkschaften, 
die im Lager der Konterrevolu
tion standen. Aller Heroismus der 
revolutionären Arbeiter konnte 
eine im Klassenkampf erprobte 
und mit den Massen fest verbun
dene Kampfpartei nicht ersetzen. 
Es gelang nicht, die bürgerlich
demokratische Revolution zu 
Ende zu führen. Die ökonomi
schen und politischen Grundlagen 
der Macht des deutschen Impe
rialismus und Militarismus blie
ben erhalten. Die N. erwies, daß 
es in einem industriell hochent
wickelten Land wie Deutschland 
nicht möglich war, mit einem 
Sprung zur Diktatur des Pro
letariats zu gelangen.

Nürnberger Hauptkriegsverbre
cherprozeß: Strafprozeß vor dem 
Internationalen Militärgerichtshof 
in Nürnberg vom 20.11.1945 bis
1.10.1946 gegen führende Reprä
sentanten (Hauptkriegsverbre
cher) des deutschen faschistischen 
Imperialismus wegen Verbrechen 
gegen den Frieden, Kriegsverbre
chen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Der Gerichtshof 
war auf Grund eines am 8. 8.1945 
zwischen den Regierungen der 
UdSSR, der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs geschlossenen 
Abkommens, dem sich später 
19 Staaten anschlossen, gebildet 
worden. Der Internationale Mili
tärgerichtshof war mit je einem 
Richter Frankreichs, Großbritan
niens, der UdSSR und der USA 
besetzt. Er erklärte die Ange
klagten wegen Verschwörung 
zur Vorbereitung und Durch
führung aggressiver Kriege sowie 
verbrecherischer Aggressionen, 
wegen der Durchführung un
zähliger Kriegsverbrechen und 
schwerster Verbrechen gegen die

Menschlichkeit für schuldig. Zum 
Tode verurteilt wurden: M. Bor
mann, H. Frank, W. Frick, H. Go
ring, A. Jodi, E. Kaltenbrunner, 
W. Keitel, J. v. Ribbentrop, A. Ro
senberg, F. Sauckel, A. Seyß-In- 
quart, J. Streicher; zu Gefängnis: 
W. Funk, R. Heß, E. Raeder 
lebenslänglich, B. v. Schirach und 
A. Speer 20 Jahre, C. v. Neurath 
15 Jahre, K. Dönitz 10 Jahre; frei
gesprochen: H. Fritzsche, F. v. 
Papen, H. Schacht. Zu verbreche
rischen Organisationen wurden 
erklärt: die SS, die Gestapo, der 
SD und das Führerkorps der 
NSDAP. Wichtigstes Ergebnis des 
N. H. sind die in das Völkerrecht 
eingegangenen und von der 
UNO-Vollversammlung im Dez. 
1946 bestätigten Nürnberger Prin
zipien, nach denen Verbrechen 
gegen den Frieden, insbesondere 
die Aggression und die Aggres
sionsvorbereitung, als schwerste 
Verbrechen gegen das Völker
recht zu betrachten und entspre
chend zu ahnden sind und 
die Kriegsverbrecher individuel
ler strafrechtlicher Verantwor
tung unterliegen. Als Nürnberger 
Prozeß werden auch 12 weitere 
Strafprozesse, die bis 1949 vor 
amerikanischen Militärgerichts
höfen in Nürnberg durchgeführt 
wurden (z. B. der Ärzte-, Juri
sten-, Flick-, IG-Farben-, Krupp-, 
Wilhelmstraßen-Prozeß gegen An
gehörige des Auswärtigen Amtes), 
bezeichnet. Ein großer Teil der 
in diesen Prozessen verurteilten 
Kriegsverbrecher wurde bereits 
nach wenigen Jahren durch den 
amerikanischen Hohen Kommis
sar für Deutschland begnadigt 
und auf freien Fuß gesetzt und 
nahm bald darauf in der west
deutschen Bundesrepublik wieder 
hohe Positionen in Wirtschaft 
und Staat ein. Demgegenüber 
werden in der DDR die Nürnber
ger Prinzipien vorbehaltlos an
erkannt. Ihrer Verwirklichung
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